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1. Einführung 
 

1.1 Zweck 

Personenbezogene Informationen (manchmal heißen diese personenbezogene Daten) sind 
jegliche Informationen, die sich auf eine reale Person beziehen, wie Mitarbeitende, 
Vertragsnehmer:innen, Bewerber, Vertreter:innen von Drittparteien und andere Personen. 

 
Personenbezogene Informationen könnten auch Informationen über einen Browser oder ein 
Gerät, das von jemandem benutzt wurde, sein. 

 
ECARX erkennt an, dass alle Menschen ein grundsätzliches Recht auf Privatsphäre haben und 
engagiert sich für einen verantwortungsvollen Umgang mit personenbezogenen Informationen, 
wie im Verhaltenskodex beschrieben. 

 
Der Zweck dieser Richtlinie ist es, ECARX zu helfen, diese Rechte und Freiheiten zu schützen. Sie 
beschreibt die 5 Schlüsselprinzipien zum Datenschutz, die von allen Mitarbeitenden, 
Vertragsnehmer:innen, Drittparteien, die mit ECARX zusammenarbeiten, bei der Sammlung, dem 
Umgang, der Weitergabe oder der sonstigen Verwendung von personenbezogenen Informationen 
angewendet werden sollen. 

 
Diese Richtlinie legt die globalen Unternehmensprinzipien zum Datenschutz fest. Jedoch sind 
Datenschutzgesetze von Land zu Land verschieden. Wo lokale Gesetze, Vorschriften oder 
Branchencodes strenger sind als diese Richtlinie, befolgen Sie die örtlichen Anforderungen und 
kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Rechtsabteillung / die Abteilung für Datenschutz. 

 
1.2 Anwendungsbereich und Umsetzbarkeit 

1.2.1 Anwendungsbereich 
 

Dieses Dokument ist auf globaler Ebenen anzuwenden. 
 

1.2.2 Umsetzbarkeit 
 

Diese Richtlinie gilt für Mitarbeitende, Berater:innen und Vertragsnehmer:innen mit Zugriff auf die 
ECARX-Systeme sowie Lieferant:innen, Geschäftspartner:innen und andere Drittparteien, die mit 
ECARX zusammenarbeiten und gesetzlich verpflichtet sind, diese Richtlinie zu befolgen. 

 
1.3 Rollen und Verantwortung 

 
Rollen Verantwortung 
Alle Mitarbeitenden müssen diese Richtlinie einhalten, wenn sie personenbezogene 

Informationen im Namen von ECARX bearbeiten. 
Alle Berater:innen und 
Vertragsnehmer:innen 
mit Zugriff auf ECARX- 
Systeme 

müssen diese Richtlinie einhalten, wenn sie personenbezogene 
Informationen im Namen von ECARX bearbeiten. 

Alle Lieferant:innen, 
Geschäftspartner:innen 

müssen diese Richtlinie einhalten, wenn sie personenbezogene 
Informationen im Namen von ECARX bearbeiten. 
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und Drittparteien, die 
mit ECARX 
zusammenarbeiten 

 

 
 

 
2. Anzuwendende Prinzipien 

Alle Personen, die im Namen von ECARX und/oder als Teil ihrer Arbeitsaufgaben personenbezogene 
Informationen sammeln, bearbeiten, weitergeben oder auf andere Weise bearbeiten, müssen diese 
Prinzipien befolgen. 

 
2.1 Seien Sie transparent 

Beschreiben Sie in klarer und einfacher Sprache, was ECARX mit personenbezogenen Informationen 
macht, und kommunizieren dies zu einem angemessenen Zeitpunkt. 

 
2.1.1 Anforderungen 

 
a) Erklären Sie, welche personenbezogenen Informationen gesammelt werden, und wer 

diese aus welchem Grund sammelt, sowie wie sie verwendet und an wen sie 
weitergegeben werden, 

b) Kommunizieren Sie dies zum Zeitpunkt, wenn die personenbezogenen Informationen 
gesammelt werden, (falls möglich) in einem leicht zugänglichen Format. 

c) Transparentes Handeln könnte beinhalten, dass Sie einen Link zur Online- 
Datenschutzrichtlinie von ECARX oder zu einer lokalen Unternehmenswebseite 
kommunizieren. 

d) Überlegen Sie, ob es angemessen (oder erforderlich) ist, den Personen selbst die 
Entscheidung in die Hand zu geben, welche Informationen sie zur Verfügung stellen und 
wie ECARX diese verwendet 

 
2.2 Sammeln Sie nur personenbezogene Informationen, wenn es nötig ist 

Sammeln Sie nur das Minimum an nötigen personenbezogenen Informationen zum Erreichen 
spezifischer und legitimer Geschäftszwecke. 

 
2.2.1 Anforderungen 

 
a) Erörtern Sie den oder die spezifische(n) Zweck(e) einer Sammlung personenbezogener 

Informationen. 
b) Stellen Sie sicher, dass personenbezogene Informationen ausschließlich zu diesen 

Zwecken gesammelt werden. 
c) Überlegen Sie, ob der Geschäftszweck mit weniger personenbezogenen Informationen 

erfüllt werden könnte und sammeln Sie nur die Angaben, die wirklich nötig sind. 
 

2.3 Verantwortungsvoll verwenden 
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Verwenden Sie personenbezogene Informationen verantwortungsvoll. Das bedeutet, dass 
personenbezogene Informationen ausschließlich so verwendet werden sollten, wie im 
Verwendungszweck vorgesehen und wie es kommuniziert wurde. Das schließt ein, dass das 
Unternehmen solche Informationen nur dann über die Landesgrenzen weiterleitet, wenn dies 
angemessen ist. 

 
2.3.1 Anforderungen 

 
a) Verwenden Sie personenbezogene Informationen ausschließlich so, wie es 

kommuniziert wurde. 
b) Datenschutzmaßnahmen sollten Teil von Verträgen mit Drittparteien sein, die 

personenbezogene Informationen verwenden. 
c) Bei der Bearbeitung von personenbezogenen Informationen wie zum Beispiel 

Gesundheitsinformationen können erhöhte Datenschutzmaßnahmen erforderlich 
sein. 

d) Die individuellen Präferenzen und Aufforderungen zum Datenschutz sollten 
eingehalten werden, einschließlich des Gesuchs auf Zugriff, Löschen oder Korrektur 
ihrer personenbezogenen Informationen. 

e) Falls lokale Gesetze erlauben, dass personenbezogene Informationen über 
Landesgrenzen übermittelt werden, müssen dabei lokale Anforderungen eingehalten 
werden. 

f) Seien Sie mit den spezifischen Beschränkungen hinsichtlich der Übermittlung 
personenbezogener Informationen zwischen verschiedenen Gerichtsbarkeiten 
vertraut. Diese schließen Folgendes ein: - 

i. von ECARX im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder dem Vereinigte 
Königreich (UK) in ein Land außerhalb des EWR, 

ii. vom chinesischen Festland an einen Ort außerhalb des chinesischen Festland, 
iii. vom Staat Kalifornien, USA in einen anderen Staat der Vereinigten Staaten 

oder ein Land außerhalb der USA. 
 

2.4 Schutz und Aufmerksamkeit 

Befolgen Sie die betreffenden ECARX-Richtlinien und -Vorgaben zum Datenschutz. Halten Sie die 
Augen offen nach unangemessener Offenlegung personenbezogener Informationen und melden Sie 
diese sofort. 

 
2.4.1. Anforderungen 

 
a) Klassifizieren Sie personenbezogene Informationen und bewahren Sie sie 

entsprechend des Informationssicherheitsmanagementsystems auf. 
b) Schützen Sie personenbezogene Informationen vor unbeabsichtigten Veränderungen, 

Gebrauch oder Offenlegung, indem Sie gemäß dem 
Informationssicherheitsmanagementsystem des Unternehmens handeln. 

c) Personenbezogene Informationen sollten immer auf dem neusten Stand und akkurat 
gespeichert werden. 

d) Melden Sie jegliche Sicherheitsvorfälle oder unautorisiertes Weitergeben, Erhalten 
oder Bearbeiten von personenbezogenen Informationen 

 
2.5 Nur so lange wie nötig aufbewahren 
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Sammeln Sie personenbezogene Informationen ausschließlich für spezifische Geschäftszwecke. 
Sobald die personenbezogenen Informationen nicht mehr gebraucht werden, sollten sie nicht weiter 
aufbewahrt werden, außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 

 
2.5.1 Anforderungen 

 
a) Befolgen Sie Unternehmensrichtlinien, die Orientierung über spezifische Zeitrahmen 

hinsichtlich der Aufbewahrung personenbezogener Informationen geben. 
b) Löschen Sie personenbezogene Informationen, die nicht mehr gebraucht werden 

(außer gesetzlich anders vorgeschrieben). 
c) In manchen Situationen kann eine Anonymisierung anstelle einer Löschung der 

Informationen vorgenommen werden. Konsultieren Sie die Rechts- 
/Datenschutzabteilung, falls Sie beabsichtigen, dies zu tun. 

 
 

3. Datenübermittlung zwischen Ländern 
Übermittlungen von personenbezogenen Informationen können ausschließlich zwischen 
verschiedenen Gerichtsbarkeiten stattfinden, bei denen Folgendes gewährleistet wird: - 

• Übermittlungen sind gesetzlich erlaubt; 
• ECARX verfügt über die erforderliche Vereinbarung zum Teilen von Informationen (falls 

zutreffend). 
 
Vor der Übermittlung personenbezogener Informationen zwischen verschiedenen Ländern 
konsultieren Sie bitte die Rechtsabteilung von ECARX zur Bestätigung, welche Vereinbarungen zur 
Weitergabe von Informationen und welche Genehmigungen vorhanden sind. 

4. Interne Kontrollen 
Interne Kontrollen für dieses Dokument werden im Internen Kontrollregister von ECARX aufbewahrt. 

 
5. Umsetzung 

Alle Niederlassungen in allen Gerichtsbarkeiten, in denen ECARX tätig ist, müssen sicherstellen, dass 
sie alle Einzelheiten dieser Richtlinie in angemessener lokalisierter Form umgesetzt haben und dass 
die relevanten internen Kontrollen durchgeführt werden und dafür Nachweise bestehen. 

 
6. Verstöße gegen diese Richtlinie 

In Übereinstimmung mit unserem Verhaltenskodex können Verstöße gegen diese Richtlinie 
schadensbegrenzende, korrigierende und disziplinierende Maßnahmen, einschließlich der Kündigung 
des Arbeitsverhältnisses, zur Folge haben. Tatsächliche oder vermutete Vorfälle von Fehlverhalten 
sollten über den ECARX SpeakUp-Kanal gemeldet werden. 

 
Das Unternehmen ECARX garantiert für Meldungen, die in gutem Glauben erfolgen, dass, sofern das 
Gesetz dies erlaubt, auf eine Meldung keine Vergeltungsmaßnahmen erfolgen und die Meldung 
vertraulich behandelt wird. 
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7. Definitionen 
 

Begriff Definition 
Europäischer Wirschaftsraum 
(EWR) 

Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und drei Länder der 
Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) (Island, 
Liechtenstein und Norwegen) 

Personenbezogene 
Informationen 

Jegliche Information, die sich auf eine echte Person wie 
Mitarbeitende von ECARX oder andere Personen beziehen. 
Personenbezogene Informationen könnten auch Informationen 
über einen Browser oder ein Gerät, das von jemandem benutzt 
wurde, sein. 

Abkommen zur Weitergabe 
von Informationen 

Ein rechtsgültiges Abkommen zwischen zwei ECARX 
Unternehmen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten, in 
Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen, dass es 
erlaubt, spezifische Kategorien von Informationen von der 
ECARX-Niederlassung in einem Land an eine ECARX- 
Niederlassung in einem anderen Land zu übermitteln. 

 
8. Überprüfung der Richtlinie 

Diese Richtlinie soll in Übereinstimmung mit der Überarbeitung des Verhaltenskodex mindestens 
einmal alle zwei Jahre überprüft werden. Bei Änderungen der Gesetze und Vorschriften kann eine 
Überarbeitung schon früher anfallen. 

9. Erwähnte Dokumente 
 

Dokument 
ECARX Verhaltenskodex 
ECARX SpeakUp-Richtlinie 

 
10. Eigentümer des Dokuments 

Eigentümer dieses Dokuments ist die Globale Rechts- und Datenschutzabteilung. 
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